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Bernhard Dies t e 1 kam p, Gibt es eine Freiburger Gründungsurkunde 
aus dem Jahre 1120? Ein Beitrag zur vergleidtenden Städtegesdtidtte des Mittel­
alters sowie zur Diplomatik hodtmittelalterlidter Städteprivilegien, Berlin 1973, 
Eridt Sdtmidt Verlag, 80 S., DM 19,80. - Die Quellenlage zur Gründungs­
gesdtidtte Freiburgs i. Br. ist kompliziert, die Oberlieferung zum ältesten Frei­
burger Stadtrec:bt spät und in ihrer Edttheit zum Teil umstritten. Es handelt 
sidt 1. um den Text, der zwisdten 1317 und 1341 in das Urbar des (nördlidt 
.von Freiburg gelegenen) Zisterzienserklosters Tennenbadt eingetragen wurde und 
als Gründer Herzog Konrad von Zähringen nennt, 2. um den Stadtrodel von 1218, 
der Herzog Bertold III. von Zähringen als Gründer anführt und 3. um die 
Stadtrec:btstexte der mit Freiburger Redtt bewidmeten Städte. Aus diesen Auf­
zeidtnungen hat man eine Freiburger Gründungsurkunde von 1120/22 heraus­
zusdtälen versudtt, und durdt die gründlidte Analyse, die W. Sdtlesinger durdt­
geführt hat (,.Das älteste Freiburger Stadtredtt. Oberlieferung und Inhalt'", 
ZRG Germ. 83 [1966) S. 63-116}, sdtien die Diskussion dieses Fragenkom­
plexes endgültig abgesdtlossen zu sein. Mit Hilfe recbtshistorisdter Argumente 
versudtt Diestelkamp, den von Sdtlesinger rekonstruierten Komplex des älte­
sten Redttsbestandes zu erweitern und darüber hinaus gewidttige Teile des 
sogenannten Gründungsprivilegs für den Anfang des 12. Jh. als Anadtronismen 
nadtzuweisen. Letttlidt laufen Diestelkamps Überlegungen darauf hinaus, daß 
die ,.Gründungsurkunde'" eine im letzten Drittel des 12. Jh. ("wohl die Zeit 
zwisdten 1175 und 1178•) entstandene Fälsdtung sei, die von der Freiburger 
Bürgersdtafl: zum Zweck "der Legitimation gegenüber den Todtterstädten• an­
gefertigt wurde. Dabei könnten aus mündlidter Tradition die Vorgänge der 
Gründungszeit im Prolog und Epilog sadtlidt durdtaus ridttig dargestellt ge­
wesen sein. Eine Gründungsurkunde Herzog Konrads bzw. Bertolds wäre, so 
meint Diestelkamp, ein Unikum, denn einmal stamme nadt dem bisher bekann­
ten Material die erste auf uns gekommene Urkunde eines Zähringers erst aus 
dem Jahr 1155, zum anderen seien unanfedttbare Beispiele von Stadtredtts­
urkunden weltlidter Reimsfürsten nidtt vor dem Ende des 12. Jh. bekannt. 
So wird das Gründungsjahr 1120/22, an dem die Forsdtung bisher festgehalten 
hat, neu zu prüfen sein. Die Vorsdtläge Diestelkamps besdtließt ein Urkunden­
anhang, in dem der Tennenbadter Text dem Stadtrodel gegenübergestellt wird. 

A.G. 

Hubert F r e i I i n g e r , Die Rudolfinisdte Handfeste, Magna Charta liber­
tatum der Stadt Mündten. Einzelaussagen und Beziehungsgefledtt, Zs. f. bayer. 
LG 38 (1975) S. 144-162, interpretiert eingehend das Privileg des jungen 
Herzogs Rudolf I. für Mündten aus dem Jahre 1294 und stellt es in den 
Zusammenhang der Entwicklung der kommunalen Verfassung. W. H. 

5. Sozial- und Wirtsdlaftsgesc:bidlte 
l. Alls-eines S. 294. 

Klaus Geiß 1 er, Die Juden in mittelalterlidten Texten Deutsdtlands. Eine 
Qntersudtung zum Minorititenproblem anhand literarisdter Quellen, Zs. f. 
bayer. LG 38 (1975) S. 163-226, untersudtt Zeugnisse der bildenden Kunst, 
der mittellateinisdten und mittelhodtdeutsdten Literatur des MA auf Aus­
sagen über die Juden. Unbesdtadet des Verdienstes, das der Zusammenstellung 
zukommt, erweckt die Interpretation an mandten Stellen Zweifel, so beson-




